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RS OGH 1949/11/23 3Ob390/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1949

Norm

ABGB §1042 C5

ABGB §1295

Rechtssatz

Daß der Beklagte die dreizehn - jährige Tochter des Klägers geschwängert hat, berechtigt diese nicht, vom Beklagten

aus dem Titel der Deliktshaftung den Ersatz der Unterhaltsbeträge zu fordern, die der Kläger gemäß § 166 Abs 2 ABGB

für das vom Beklagten gezeugte Kind zu leisten hatte.

Entscheidungstexte

3 Ob 390/49
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